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HANS CoNrRAD PEYER

Aus der ziircherischen und schweizerischen
Hochschulpolitik 1957-1980

Mein Bericht iiber ziircherische und schweizerische Hochschulpolitik von
1957 bis 1980 mdochte aus der unglaublichen Fiille der Ereignisse zwei
Probleme herausgreifen, die nicht besonders dramatisch, aber auch heute
noch fiir Ziirich aktuell sind: das Problem der Universitatsleitung und das
Problem der eidgendssischen Mitfinanzierung der Hochschulen.

Blicken wir vorerst etwas zuriick: Von 1950 bis 1957 hatten die Studen-
ten an der Universitdt Ziirich von 3000 auf 2500 abgenommen. Dann
aber begannen sie wieder zuzunehmen, erst langsam, dann allmdhlich
immer rascher. 1960 waren es 3200, 1964 5000 Studenten. Damit hatte
die Universitit die ETH iiberholt und war zur grossten Hochschule der
Schweiz geworden. Heute zéhlt sie 14 300 Studenten und iiber 2000 Audi-
toren, und noch ist héchstens ein erhofftes, aber kein sicheres Ende dieser
Entwicklung abzusehen. Die Geburtenzunahme seit 1939, die Hochkon-
junktur, die Wissenschaftsbegeisterung der 1950-er Jahre und der Auf-
stiegswille breiter Schichten machten sich bemerkbar. 1957 war das Jahr
des Sputniks und damit des Aufbruchs zur Weltraumfahrt.

Im selben Jahr 1957 erkundigte sich die Erziehungsdirektion bei der
Universitdt, wie sich wohl das Wachstum der Gymnasien auf sie aus-
wirken werde. Die Universitdt antwortete, die Studentenzahlen wiirden
nur wenig steigen und bald wieder sinken. Besondere Massnahmen seien
nicht notig. Doch 1959, als Dr. Walter Konig die Erziehungsdirektion
tibernahm, war die neue Situation klar, die Unabznderlichkeit des grossen
Wachstums erkannt. Schon 1960 lag der Bericht der Erziehungsdirektion
iiber die gewaltigen Raumbediirfnisse der Universitidt fertig vor, 1961
wurde die regierungsritliche Planungskommission fiir die Universitits-
erweiterung bestellt, 1962 die Standortfrage entschieden und 1964 der
Wettbewerb ausgeschrieben.

Erst 1961 begann sich auch die Eidgenossenschaft in Bewegung zu
setzen. Ende 1960 verlangte das Postulat von Nationalrat Weibel, Lau-
fen BE, Bundesbeitrige an die Ausbaukosten der kantonalen Hochschu-
len. Im Herbst 1961 berief Bundesrat Tschudi die Expertenkommission
unter Prof. Labhardt, Neuchatel, ein. Gleichzeitig mit der in Ziirich in
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raschen Gang gesetzten Planung fiir eine grossraumige Universitdtserneue-
rung und der unablissigen Schaffung von Provisorien und Aushilfen fiir
die momentanen Note begann so auch das Problem der Beziehung der
Universitdt zur Eidgenossenschaft aktuell zu werden.

Die immer mehr und schwieriger werdenden kurz- und langfristigen
Probleme weckten in Ziirich den Gedanken, es miisse fiir vermehrte Kon-
tinuitdt in der Fiihrung der Universitatsgeschifte und gleichzeitig auch fiir
eine vermehrte Autonomie der Universitit gesorgt werden. Nachdem der
Erziehungsdirektor am Dies 1961 die Universitdt zu Schritten in dieser
Richtung ermuntert hatte, beschloss der Senat im Januar 1962 folgenden
Antrag an die Oberbehorden: Im Vergleich mit der ETH mit ihrer Insti-
tution des Schulratsprisidenten sei es augenfillig, dass die Forderung lang-
fristiger Anliegen der Universitit durch den zweijihrigen Wechsel des
Rektors und der Dekane beeintrachtigt werde. Zwar nahm der Senat
sowohl gegen einen vollamtlichen Rektor oder Prasidenten als auch gegen
einen Kanzler oder Kurator Stellung. Das erste Amt widerspreche der
Tradition und dem foderativen Aufbau der Hochschule, das zweite fiihre
zu Kompetenzkonflikten mit dem Rektor. Zudem wiirden sich prominente
Wissenschafter fiir solche Dauerdmter nicht zur Verfiigung stellen. Doch
sollten zur Entlastung des Rektors aus dem Lehrkorper Sachreferenten fiir
besonders wichtige Aufgabenbereiche, wie zum Beispiel fiir Baufragen
oder fiir die Studenten aus Entwicklungsldndern usw., bezeichnet werden.
Sie sollten in diesen Teilgebieten die Kontinuitdt gewédhrleisten und jeweils
zu den Sitzungen des Senatsausschusses zugezogen werden, wenn Geschifte
aus ihrem Bereich behandelt wiirden.

Zudem sollte zur Verkiirzung des Instanzenzuges die Hochschulkom-
mission aus einer Subkommission des ziircherischen Erziehungsrates in
einen dem Regierungsrat direkt unterstellten Universitatsrat umgewandelt
werden. Dieser Versuch, den seit 1798 bestehenden Erziehungsrat, die
Spitzenbehorde des gesamten ziircherischen Erziehungswesens, fiir die
Universitdat weitgehend auszuschalten, hatte seine Vorgeschichte. Zwischen
1945 und 1955 war die Universitit im Erziehungsrat nicht vertreten
gewesen und hatte dort fiir ihre Anliegen oft wenig Verstindnis gefunden.
Seither ging der Gedanke um, es wire fiir die Universitédt besser, wenn der
Erziehungsrat fiir ihre Angelegenheiten nicht zustdndig wire. Doch hatte
dieser Antrag angesichts der geltenden gesetzlichen Grundlagen, der im
offentlichen Bewusstsein stark verankerten Institution des Erziehungsrates
und der gesamten politischen Verhiltnisse im Kanton Ziirich wenig Chan-
cen, verwirklicht zu werden.

Der Erziehungsrat kam indessen den Anliegen der Universitdt mit
einigen wohliiberlegten pragmatischen kleinen Schritten entgegen. Die
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Hochschulkommission sollte in ihrer bisherigen Form als Subkommission
des Erziehungsrates erhalten bleiben. Doch sollte sie eine ganze Reihe von
Geschiften, wie zum Beispiel Priifungsreglemente, Instituts- und Seminar-
kredite, mit denen sich bisher auch der Erziehungsrat befasst hatte,
abschliessend behandeln. Zur Erhohung der Kontinuitdt der Geschifts-
filhrung sollte der Rektor fortan schon ein Jahr vor seinem Amtsantritt
gewdhlt werden und sich als «Rector designatus» auf sein zweijdhriges
Amt vorbereiten konnen. Ebenso wurde dem Senat die Wahl von Sach-
referenten aus dem Kreis der Professoren gestattet, die dem Rektor fiir
wichtige Aufgaben zur Seite stehen sollten. Die Stellung des Universitits-
sekretirs wurde dadurch gehoben, dass er mit beratender Stimme zu den
Senatsausschuss-Sitzungen zugezogen wurde und in wichtigen gesamt-
universitdaren Kommissionen mitwirkte.

An die Stelle des Sekretdars der Erziehungsdirektion, der sowohl die
Angelegenheiten der Mittelschulen wie auch der Universitdt bearbeitet
hatte, trat nun je ein Sekretér fiir die Mittelschule und einer fiir die Uni-
versitat. Schliesslich sollte der Rektor immer dann mit beratender Stimme
zu den Sitzungen des Erziehungsrates beigezogen werden, wenn dort Uni-
versititsangelegenheiten behandelt wurden. Diese Neuerungen, die mit
einer blossen Ergianzung der Universitidtsordnung, aber ohne Gesetzes-
anderungen moglich waren, wurden schon im April 1963 vom Regierungs-
rat beschlossen. Sie bewéhrten sich in der Folge recht gut und iiberlebten
unzahlige andere Versuche zur Reform der Universitétsspitze.

Der Labhardt-Bericht

Wenige Monate nachdem der Regierungsrat die Universititsleitung derart
neu geregelt und den Bericht iiber die Erweiterung der Universitdt sowie
den Antrag fiir den Ideenwettbewerb fiir die Strickhofiiberbauung dem
Kantonsrat zugeleitet hatte, wurde im Sommer 1964 der Bericht der eid-
genossischen Expertenkommission fiir Fragen der Hochschulforderung,
das heisst der sogenannte Labhardt-Bericht, veroffentlicht. Der nach drei-
jahriger Arbeit herausgegebene Bericht gab ein umfassendes Bild der Lage
an den schweizerischen Hochschulen, Vergleiche mit dem Ausland, eine
Ubersicht iiber die wichtigsten Verbesserungswiinsche und eine grobe Pro-
gnose der Entwicklung der Studentenzahlen, die von 1962 bis 1975 min-
destens eine Verdoppelung voraussagte. Dies erregte damals Aufsehen,
erwies sich aber dann in der Wirklichkeit als eher vorsichtig. In finan-
zieller Hinsicht vermutete er, dass die gesamten Hochschulausgaben der
Schweiz pro Jahr von 1962 bis 1975 von 212 Millionen auf 1 Milliarde
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ansteigen wiirden. Deshalb rief er am Schluss einerseits nach kraftiger
Bundeshilfe fiir die bestehenden und fiir neu zu griindende Universitédten
und nach Koordination zwischen den Hochschulen, verlangte aber ande-
rerseits sehr betont die Wahrung der kantonalen Schulhoheit und der
Autonomie der Hochschulen. Es wurden feste und bewegliche Beitrige an
den Betrieb sowie solche fiir Bauten und Einrichtungen vorgesehen. Sie
sollten nach den bisherigen Hochschulausgaben von 1958/60 und nach
einem Index der Finanzkraft der Hochschulkantone bemessen werden. Es
war ein Beitragssystem, das finanzstarke Kantone, die schon 1958/60 viel
fiir ihre Hochschule ausgegeben hatten, gegeniiber finanzschwachen Kan-
tonen mit bisher geringen Leistungen ausgesprochen benachteiligte. Im
Interesse der kantonalen Autonomie sollte die Zuteilung der Subventionen
nicht der Bundesverwaltung allein, sondern einem Fachorgan iiberlassen
werden, in dem auch die Hochschulkantone geniigend vertreten sein
wiirden.

Es liegt auf der Hand, dass dieser Bericht in Ziirich nicht ohne Wider-
spruch aufgenommen wurde. Die Ziircher Hochschulkommission gelangte
zum Schluss, der gesamtschweizerische Ausbau der Hochschulen im vor-
gesehenen Ausmass sei bis 1975 weder zeitlich noch finanziell moglich.
Das vorgesehene Finanzierungssystem benachteilige ganz besonders den
Kanton Ziirich, der ohnehin vielmehr daran leisten miisse, als er zuriick-
erhalte, und obendrein noch einen unertrdglichen Einbruch in seine Hoch-
schulautonomie zu gewirtigen habe. Ein Regierungsratsbeschluss betonte
deshalb, die festen Bundesbeitriage an die Hochschulen miissten moglichst
gross und die variablen moglichst klein sein. Thre Zuteilung wie iiber-
haupt jede Hochschulkoordination solle mehr durch interkantonale Kon-
kordate als durch Bundesverfiigungen geschehen. Aber auch die Universi-
tdtsinstanzen dusserten Bedenken gegen die Bundeskoordination. Es miisse
alles vermieden werden, was die Universitit zwei Herren, dem Kanton
und dem Bund, zugleich unterstelle, den Instanzenweg verlingere und
wichtige Entscheidungen verzogere. Monopolartige Schwerpunktbildungen
seien in der Wissenschaft nicht angezeigt, und von der eidgendssischen
Koordination seien keine spektakuldren Sparerfolge zu erwarten. Der Ort-
liche, iiberblickbare Bereich sei der Initiative und der Hochstleistung des
Einzelnen bisher stets sehr forderlich gewesen. Ja, selbst ein Artikel im
«Ziircher Student» vom Januar 1966 warnte vor der Koordination mit
Bundeshilfe und kritisierte, dass in der geplanten Ubergangslosung die
Universitaten Lausanne, Neuenburg und Freiburg stark privilegiert wiir-
den. Diese deutlich foderalistische Haltung, die die Ziircher Regierung
und die Universitdit von Anfang an einnahmen, stand dem populiren
Schlagwort von der «Hochschule Schweiz» eher skeptisch gegeniiber. Sie
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wurde damals nicht iiberall, ja selbst nicht einmal in den Reihen der Uni-
versitit Ziirich durchwegs verstanden, hat jedoch im Laufe der Jahre eher
an Einfluss gewonnen.

Aus den eidgendssischen Beratungen iiber den Labhardt-Bericht ging
1966 als erste Massnahme der Bundesbeschluss iiber die Forderung der
kantonalen Hochschulen fiir die Jahre 1966 bis 1968 hervor. Diese Uber-
gangsordnung stellte 200 Millionen zur Verfiigung. Ziirich erhielt mit
37 Millionen zwar den grossten Anteil, doch war er wegen seiner Finanz-
kraft wesentlich geringer, als es den Studentenzahlen der grossten Hoch-
schule der Schweiz entsprochen hétte. Von der betrieblichen Koordination
der schweizerischen Universitaten war in der Ubergangsordnung noch
kaum die Rede. Um so mehr geschah dies dann im eidgendssischen Hoch-
schulférderungsgesetz, das 1968 beschlossen wurde. Es sah fiir die Jahre
1969 bis 1974 mehr als eine Milliarde fiir Beitrdge an die Universitaten
vor und postulierte ausgeprigte Koordinationsziele, wie Bildung von
schweizerischen Schwerpunkten fiir verschiedene Studien- und Forschungs-
richtungen sowie eine Vereinheitlichung von Studienplénen und Priifungs-
ordnungen. Als Koordinationsorgan war die zahlreich und kompliziert
zusammengesetzte schweizerische Hochschulkonferenz vorgesehen. Mit ihr
trat ein neues und in den kommenden Jahren nicht ganz unwichtiges
Element in die Hochschulpolitik. Sie sollte im Guten wie im Fragwiirdigen
ihren Einfluss auch auf die Universitét Ziirich ausiiben.

Die Motion Bremi

Bevor noch der Labhardt-Bericht richtig verdaut war, reichte im Juni 1965
Kantonsrat Ulrich Bremi in Ziirich eine Motion ein, die den Regierungsrat
zur Anpassung der Universitétsleitung an die Anforderungen der Zeit und
zur Einsetzung eines Universitdtsprasidenten einlud. Angesichts der dro-
henden Bundeseinmischung und der gewaltigen, unerwarteten Entwick-
lung miisse die kantonale Universitat besser als die ETH gefiihrt und die
drohende Auflosung in unzdhlige Institute verhindert werden. Es solle
aus dem Kreise der Dozenten oder auch von ausserhalb ein Mann mit den
Fahigkeiten eines Chefs eines grosseren Unternehmens als Prasident der
Hochschulkommission eingesetzt und der Erziehungsrat aus den Universi-
tatsfragen ausgeschaltet werden. Eine gewisse Verwandtschaft dieser
Motion mit den Antrigen der Universitidt von 1962/63 war nicht zu ver-
kennen. Damals war das Problem in vorsichtig-pragmatischer Weise und
ohne grosseres Interesse der Offentlichkeit gelost worden. 1965 aber
befasste sich auch die Offentlichkeit immer stirker mit Hochschulfragen.
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Die Diskussionen iiber die Motion Bremi im Senatsausschuss und im Senat
der Universitdt ergaben schliesslich im Sommer 1967 eine Mehrheit fiir
einen lang im Amt stehenden und direkt dem Regierungsrat unterstellten
Universitatsprasidenten, der zugleich die Hochschulkommission prisidie-
ren wiirde. Eine starke, vor allem den geisteswissenschaftlichen Fakultidten
entstammende Minderheit aber wollte die bisherige Ordnung mit gewissen
Verbesserungen beibehalten.

Die von der Motion Bremi ausgel6ste Diskussion inner- und ausserhalb
der Universitédt blieb jedoch nicht bei den Fragen der Universititsleitung
stehen, sondern brachte auch noch zahlreiche andere Aspekte der Uni-
versitidtsorganisation ins Spiel, die damals im In- und Ausland zunehmend
besprochen wurden. So wurde die Frage aufgeworfen, ob nicht die tra-
ditionelle Einteilung in Fakultiten iiberholt und im Sinne grosserer Durch-
lassigkeit und vermehrter Kontakte zwischen den verschiedenen Fichern
revisionsbediirftig sei. Rektor Schweizer meinte dazu im Jahresbericht
1965/66, die Gefahr, dass die einzelnen Institute nach einer allfilligen
Auflosung der Fakultidten ein isoliertes Eigenleben fiihren wiirden, sei
grosser als die Vorteile. Ein so komplexes Gebilde wie die Universitit
miisse organisatorisch unterteilt sein, doch sollten die Trennlinien der
Fakultdten pords und fiir die Kommunikation offen bleiben.

Als die Antrige des Senates vor die Hochschulkommission gelangten,
ausserte diese dhnliche Bedenken wie schon 1962/63. Ein Universitéatspra-
sident nach dem Vorbild der ETH passte nach ihrer Meinung nicht zu
der von der Eidgenossenschaft verschiedenen verfassungsméssigen und
politischen Situation des Kantons Ziirich, und gar nichts wollte sie von
einer Ausschaltung des Erziehungsrates wissen. Eher war sie bereit, einen
vollamtlichen Rektor mit einer Amtsdauer von 4 bis 6 Jahren und Wieder-
wahlmoglichkeit sowie einen Prorektor zu akzeptieren und ihnen einen
grossen Teil der Universitidtsgeschiéfte, wie zum Beispiel Studienreformen,
Koordinationsprobleme, Bau- und Kreditfragen, zu iibertragen. Dagegen
sollten praktisch alle Personalangelegenheiten und insbesondere die Pro-
fessorenwahlen bei der Erziehungsdirektion und dem Regierungsrate blei-
ben. Der Erziehungsrat war mit diesem Vorschlag einverstanden, ja war
bereit, im Sinne der Verkiirzung des Instanzenweges auf die Hochschul-
kommission zu verzichten.

Im Kantonsrat unterstiitzten verschiedene Motionen diese Pline, riefen
aber bereits auch nach einer Aufgliederung der Fakultiten in Fach-
bereiche, nach einer Verstirkung der interdisziplindren Zusammenarbeit,
nach der Aufteilung des Unterrichts in Grund- und Fortgeschrittenen-
studium, nach Blockunterricht und vereinzelt bereits auch nach einem
Mitbestimmungsrecht der Studenten.
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Der Gesetzesentwurf

Die Erziehungsdirektion hielt sich jedoch an die nun beschlossenen Pldne
fiir eine verstiarkte Universititsspitze und entwarf in diesem Sinne ein neues
Universitatsgesetz. Dieser Vorentwurf vom Februar 1968 leitete eine mehr
als zehnjdhrige Diskussion um Universititsleitung, Universitdtsaufbau und
das Wesen der Universitét iiberhaupt ein. Es bedurfte schon einer unge-
wohnlich neuerungsfreudigen Stimmung, um dieses heisse Eisen anzu-
fassen. Denn seitdem das nach dem demokratischen Umsturz von 1869
ausgearbeitete Unterrichtsgesetz, vor allem auch wegen seiner Bestim-
mungen iiber die Universitdt, 1872 vom Volke abgelehnt worden war,
hatte sich niemand mehr an eine Revision gewagt. Mit einer vom Regie-
rungsrat erlassenen und mehrfach revidierten Universitdtsordnung umging
man immer wieder die gefiirchteten Stiirme auf dem Meer des Kantons-
rates und der Volksabstimmung. :

Der Gesetzesentwurf von 1968 ging vom damals geltenden Recht aus
und brachte als wichtigste Neuerungen eine verstdrkte Universitéatsleitung,
Bestimmungen iiber Studienaufbau, Institute, Seminarien, Forschung,
Mitarbeiter und Nachwuchs sowie iiber die durch das neue Hochschul-
forderungsgesetz entstehenden Beziehungen zur Eidgenossenschaft. Der
auf 6 Jahre zu wihlende und wiederwihlbare Rektor erhielt zwar anstatt
der bisher mehr repridsentativen Funktion eine grosse Kompetenzfiille.
Doch die wichtigsten Sach- und Personalentscheide blieben wie bisher der
Erziehungsdirektion und dem Regierungsrat vorbehalten. Auf den anfiang-
lich vorgesehenen Universitdtsrat verzichtete man. Der Universititssekretar
wurde zum Verwaltungsdirektor. Die Assistenten und Studenten aber
erhielten ein klarer als bisher formuliertes Mitspracherecht zu Fragen der
Studiengestaltung und der studentischen Wohlfahrt. Bei solchen Trak-
tanden mussten ihre Vertreter zu den Senats-, Fakultits- und Kommis-
sionssitzungen zugezogen werden. Im ganzen widerspiegelt dieser Entwurf
in gemassigter Weise den Geist der sogenannten «technokratischen
Reform», wie er bis gegen Ende der 1960er Jahre auf der ganzen Welt
vorherrschte.

Mitten in diese Vorbereitungen brach nun'aber der heisse Universitéts-
frithling von 1968 ein. Schon rund um den Dies academicus am 29. April
hatte es einige Aufregung gegeben, und am 3. Mai trafen die Nachrichten
vom Ausbruch der Studentenunruhen in Paris ein. Ihnen folgten Stérungen
an den Universitdten der Westschweiz. Anfangs Juli 1968 ereignete sich
der Ziircher Globuskrawall, der allerdings mit der Universitit direkt nichts
zu tun hatte.

Um so mehr zogerte man an der Universitdt und in den Behorden, das
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neue Thema der studentischen Mitsprache oder Mitbestimmung aufzu-
greifen. Man hoffte, das neue Universititsgesetz werde schon 1970 in
Kraft treten und den inneruniversitaren Instanzen schwierige Diskussionen
und Entscheide abnehmen.

Aber sowohl in der Offentlichkeit als auch in der Universitdt ergoss
sich nun eine Flut neuer Vorschlédge iiber den Gesetzesentwurf. Ein inner-
universitires Vernehmlassungsverfahren mit unzéhligen Eingaben aller
Richtungen lief an. Doch schon bevor es auch nur abgeschlossen war,
erfolgten wichtigste Entscheidungen auf einer andern Ebene. Um die
Jahreswende 1968/69 16sten studentische Gruppen der ganzen Schweiz
die Referendumskampagne gegen das neue ETH-Gesetz aus, bei dessen
Entwurf man noch kaum an Mitsprache gedacht hatte.

Sie wollten damit ganz allgemein der Hochschulreform neuen Auftrieb
geben. Der damals iiberraschende Erfolg des Referendums, das schon im
Januar 1969 zustande kam, gab ihnen recht. Fast iiberall iiberwog nun
das Gefiihl, man miisse durch ein gewisses Entgegenkommen extremen
Entwicklungen vorbeugen. Nahezu alle Parteien gaben die Nein-Parole
-aus und empfahlen als Alternative in der Regel mehr oder weniger klar
eine vorsichtig dosierte Mitsprache. Am 1.Juni wurde das Gesetz in der
Volksabstimmung deutlich verworfen.

Ein Teach-in

Damit war der Moment fiir faktische Reformen gekommen. An ein und
demselben 16. Juni 1969 beschloss der Schweizerische Schulrat, eine ETH-
Konferenz mit Professoren-, Assistenten- und Studentenvertretern fiir die
Reform der ETH einzusetzen; fand ein grosses Teach-in in der Univer-
sitdt Ziirich statt, das eine Dreiervertretung der Studenten im Senatsaus-
schuss forderte, wie sie seit einem Jahr diskutiert wurde, und reichten
obendrein auch die Vorsitzenden der Fraktionen im kantonalen Parlament
dem Regierungsrat eine kleine Anfrage ein, ob der «schwarze Peter» in
der Frage der studentischen Mitsprache eigentlich vom Senatsausschuss
der Erziehungsdirektion zugeschoben werde oder umgekehrt. Darauf
reagierte der Senatsausschuss schon am 17. Juni, und gegen Semesterende
beschloss der Senat zuhanden der Oberbehdrden, es seien je drei Ver-
treter der Assistenten und Studenten mit Mitspracherecht in den Senat
und je zwei in den Senatsausschuss aufzunehmen und in diesem Sinne die
Universitatsordnung abzuidndern. Nach Kldrung einiger heikler Einzel-
heiten beschloss der Regierungsrat am 12.Mérz 1970 die entsprechende
Anderung der Universitdtsordnung, und im Mai 1970 konnten die Ver-
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treter von Assistenten und Studenten in Senat und Senatsausschuss ein-
ziehen.

Was so in der Zeit der hochsten Hochkonjunktur, der ersten Mond-
landung und allgemeinen schweizerischen Euphorie in Schulkoordinations-
und Hochschulreformsachen beschlossen wurde, erschien damals vielen
bloss als ein erster Anfang, erscheint jedoch im heutigen Riickblick als ein
Resultat, das in den folgenden Jahren nicht mehr wesentlich iiberschritten
wurde.

Eine Spitfolge der Ablehnung des ETH-Gesetzes war die nicht sehr klar
formulierte Empfehlung, die die schweizerische Hochschulkonferenz, das
neu geschaffene eidgenossische Koordinationsorgan, auf Wunsch der
Studentenvertreter den schweizerischen Universitdten im Herbst 1969
erteilte: Es sollten im Rahmen des Moglichen Experimente, «die im Hin-
blick auf eine zweckmissige Gestaltung neuer Hochschulgesetze niitzlich
sein konnten, unter Beteiligung aller Universitatsangehorigen am Reform-
prozess gefordert werden». Dieser Aufruf zu einer «Experimentierphase»
gab den studentischen Reformpolitikern neuen Auftrieb, verzogerte aber,
mindestens in Ziirich, die Gesetzgebung um Jahre. Doch war das letzten
Endes wohl kein Ungliick. _

Im Moment fiihrte er zu einer Verschirfung des Tones der studentischen
Forderungen. Ein fikalischer Wortschatz machte sich an den Anschlag-
brettern breit. Als Reaktion darauf kam es im Dezember 1969 einerseits
zu einer studentischen Urabstimmung iiber das sogenannte politische Man-
dat, das heisst iiber das umstrittene Recht der Studentenrite, sich zu all-
gemeinpolitischen Fragen, wie zum Beispiel zum Vietnamkrieg, zu dussern.
Mit dem erdriickenden Mehr von 4000 zu 1000 Stimmen sprachen die
Studenten ihren Reprasentanten dieses Recht ab. Andrerseits richtete der
Erziehungsrat am 2.Dezember einen Brief an alle Universitdtsangehori-
gen, in dem er zwar das Mitspracherecht befiirwortete, aber den Ton der
Diskussion kritisierte. Beide Schritte hatten allerdings keine grosse Wir-
kung.

Die Vernehmlassung der Professoren

Erst als all das bereits voriiber war, konnte die Universitdat im Herbst 1970
die fertig formulierte Vernehmlassung der Professoren zum Universitits-
gesetz-Entwurf von 1968 der Erziehungsdirektion einreichen. Sie waren
einstimmig dafiir, dass ein aus Professoren und Politikern gemischter
Universitdtsrat an die Stelle von Erziehungsrat und Hochschulkommission
treten sollte, und befiirworteten nahezu einstimmig den méchtigen Dauer-
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rektor und die begrenzte Mitsprache von 2 bis 3 Assistenten und Studen-
tenvertretern in Senat, Senatsausschuss und Fakultiten, so wie sie eben
damals langsam verwirklicht wurde. Nun schalteten sich aber auch die
Politiker ein. Zahlreiche Stellungnahmen verschiedenster Art von der
kleinen Anregung bis zum fertigen Gesetzesentwurf trafen bei der Erzie-
hungsdirektion ein. Die Freisinnige Partei veroffentlichte 1971 Reform-
vorschlidge, die namentlich einen selbstdndigen starken Universitéatsprsi-
denten sowie ein klares Fiihrungs- und Organisationskonzept verlangten.
Die Sozialdemokraten gaben 1972 den Modellentwurf einer kooperativen
Universitdt mit drittelsparitdtischer Mitbestimmung auf allen Stufen her-
aus. Ein Gutachten des Betriebswissenschaftlichen Institutes der ETH {iiber
die Leitung und Verwaltung der Universitdt kam hinzu. Die Erzichungs-
direktion, der nun seit Sommer 1971 Regierungsrat Dr. Alfred Gilgen
vorstand, liess auf Grund dieser Unterlagen einen zweiten Gesetzesentwurf
ausarbeiten, der 1972 veroffentlicht wurde. Er stellte im ganzen einen
Kompromiss zwischen den Tendenzen der staatlichen Oberbehorden, die
sich nicht vollig aus der Universitdt ausschalten lassen konnten und
wollten, der Universitdt, der Parteien und zugezogener Fachkenner dar.
So brachte er unter anderem den Universitédtsrat und den lang amtierenden
Rektor mit grosser Kompetenz, stellte ihm aber auch Vizedirektoren und
Direktoren zur Verfiigung, um die Universitdtsleitung zu verstarken. Auf
der andern Seite setzte er den Senat im Verhiltnis 2:1:1:1 und die Fakul-
taten im Verhdltnis 5:1:1:1 aus Professoren, iibrigen Dozenten, Assistenten
und Studenten zusammen und sah so eine wesentlich stiarkere Mitsprache
und Mitbestimmung als bisher vor. Die Entwicklung der Gesetzesentwiirfe
von 1968 bis 1972 tendierte so von der tatsdchlichen Entwicklung der
Universitdt eher zu Wunschvorstellungen, die inner- und ausserhalb der
Universitit keine wirklich konsistente Anhzngerschaft hatten.

Nun begann ein neues Vernehmlassungsverfahren, doch die Meinungen
anderten sich nicht mehr wesentlich. Im Sommer 1975 gelangte die Vor-
lage an den Kantonsrat, und die sogleich eingesetzte kantonsritliche
Kommission machte sich an die Arbeit. Inzwischen hatte sich jedoch die
allgemein- und hochschulpolitische Szene in der Welt und in der Schweiz
wesentlich verdndert.

Die Jahre 1972 bis 1979 konnte man in der Geschichte der Welt, der
Schweiz und auch der Universitidt Ziirich als lange Ebbe nach der grossen
Flut, als Erniichterung nach den Illusionen bezeichnen. Weltweit begannen
die Jugendproteste und das Interesse an den Hochschulen abzuschwellen,
die wirtschaftlichen Schwierigkeiten zuzunehmen und die grossen Zu-
kunftsprojekte durch niichterne Alltagsprobleme abgelGst zu werden. Von
1971 bis 1973 entwickelte sich die Krise des USA-Dollars in mehreren
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Schiiben bis zur allgemeinen Freigabe der Wechselkurse. 1972 nahm Pra-
sident Nixon die Kontakte zu China auf, 1973 wurden die Mondlande-
unternehmungen der USA abgebrochen, wurde der Waffenstillstand in
Vietnam geschlossen und spielte sich der Jom-Kippur-Krieg zwischen
Israel und seinen arabischen Nachbarn ab. 1974 musste Prasident Nixon
zuriicktreten, und im Gefolge der ersten Erdolkrise wurde die Rezession
weltweit spiirbar.

In der Schweiz hatte das Ziircher Volk 1971 der Verlegung des Schul-
beginns vom Friihling auf den Herbst knapp zugestimmt im Sinne eines
halbherzigen ersten Schrittes zu einer schweizerischen Schulkoordination.
Doch schon 1972 kehrte es gleichzeitig mit Bern wieder zu seinem tradi-
tionellen Friihjahresbeginn zuriick. Das erwies sich als ein Vorbote der
zunehmenden Opposition gegen den neuen Bildungszentralismus in der
Schweiz, der oft auch Koordination genannt wird. Im Mirz 1973 wurde
diese Opposition mit der knappen Ablehnung des neuen Bildungsartikels 27
der Bundesverfassung durch die Stiande offensichtlich. Gleichzeitig wurde
die Opposition vieler Hochschulkantone und namentlich auch des Kan-
tons Ziirich gegen den Entwurf eines neuen Hochschulforderungsgesetzes
und die darin vorgesehene Erhohung der Bundes-Subventionen bis auf
50 % der kantonalen Hochschulausgaben oder gar vollige Ubernahme
der naturwissenschaftlichen Fakultiten durch den Bund, in jedem Fall
aber wesentlich verstarkte Einwirkung des Bundes auf die einzelnen kan-
tonalen Hochschulen sowie gegen das garantierte Zutrittsrecht zu den
Hochschulen fiir alle, die die notigen Ausweise dafiir besitzen, immer
lauter. Man entschloss sich in Bern, eine Pause einzuschalten. Bundesrat
H. P. Tschudi, der Architekt der Hochschulpolitik der 1960er Jahre,
trat Ende 1973 zuriick.

Sein Nachfolger, Bundesrat H. Hiirlimann, betonte nun 1974, man
konne in der Hochschulpolitik nicht an der foderativen Staatsstruktur
vorbeigehen und miisse den Hochschulkantonen einen grossen eigenen
Geltungsbereich sichern. Die Rezession brach ein und liess die schon lange
drohende Gefahr des Akademikeriiberflusses vollends deutlich, den Leh-
reriiberfluss aber bereits 1975 Wirklichkeit werden. Auch fiir die ETH
wurde 1974 lediglich die 1969 erlassene Ubergangsordnung verldngert
und kein neues ETH-Gesetz vorgelegt.

Gescheiterter Anlauf

Schliesslich ist dann im Mai 1978 auch der zweite, gemilderte Anlauf zur
Revision des eidgenodssischen Hochschulforderungsgesetzes in der Volks-
abstimmung gescheitert.
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Die eidgendssischen Finanzvorlagen, die auch fiir die Hochschulforde-
rung die notigen Mittel hédtten beschaffen miissen, sind seit der Rezession
von 1974 ebenfalls fast alle (1974, 1977, 1979) auf Ablehnung gestossen.

Von allen in der Schweiz seit Jahren projektierten neuen Hochschul-
gesetzen ist nach 1970 allein dasjenige des Kantons Waadt verwirklicht
worden. Die Planung einer neuen Hochschule wurde im Kanton Aargau
Ende 1977 eingestellt, und das Luzerner Volk verwarf im Juli 1978 die
dort projektierte Universitit.

In Ziirich beriet die kantonsrétliche Kommission fiir das neue Univer-
sitdtsgesetz vom Sommer 1975 bis zum Herbst 1976.

Im Mirz 1976 wurde die eidgenossische Mitbestimmungsinitiative vom
Volke verworfen, und in Ziirich wuchsen die Gegensitze und Bedenken
innerhalb der Universitdtsgesetz-Kommission.

Am 6.Dezember 1976 musste der Kommissionsprisident Dr. A. Schrafl
dem Kantonsrat mitteilen, dass sich in der Kommission Befiirworter und
Gegner des Entwurfes mit 7:7 Stimmen die Waage hielten und sie deshalb
mit Stichentscheid des Prisidenten dem Kantonsrat beantrage, auf den
Gesetzesentwurf nicht einzutreten. Das starke Wachstum der Universitit,
der Ruf nach einer gestrafften Leitung und die studentische Emanzipa-
tionsbewegung hitten zum vorliegenden Entwurf gefiihrt, doch nun
befiirchte man unter anderem eine Zerstorung der Einheit des kantonalen
Bildungswesens, eine zwar gestirkte, letztlich aber doch bei der Erzie-
hungsdirektion liegende Fiihrung, eine zu weitgehende Mitbestimmung
und damit eine Politisierung der Universitat sowie Schwierigkeiten mit der
umstrittenen studentischen Zwangskorperschaft. Das bestehende Gesetz
von 1859 sei zwar nicht mehr zweckmassig, doch bilde der Entwurf keinen
geeigneten Ersatz. Die Chancen in einer Volksabstimmung seien schlecht.
Nach ldngerer Diskussion folgte der Kantonsrat dem Kommissionsantrag.
Damit war das seit 1968 mit einem gewaltigen Aufwand an Leuten, Zeit
und Papier gewdlzte Universitétsgesetz bis auf weiteres gescheitert.

Anschliessend versuchte die Erziehungsdirektion, durch eine Teil-
revision des Unterrichtsgesetzes und der Universitdtsordnung die Leitung
der Universitdt wenigstens etwas zu verstirken durch einen vom Senat
vorgeschlagenen, vom Regierungsrat auf 4 Jahre gewdhlten und wieder-
wihlbaren Rektor, der die «unmittelbare» Leitung der Universitédt inne-
hitte. Dieser Vorschlag, der vor allem den Einfluss der Oberbehdrden
und weniger den des Rektors verstarkt und viele andere wichtige Fragen
wie die Kompetenzteilung zwischen Rektor, Dekanen und Fakultiten
unklar gelassen hitte, stiess aber Ende 1977 auf die entschiedene Ableh-
nung durch die Universitét. Parallel dazu trachtete sowohl eine Volksinitia-
tive der Christlichen Volkspartei (CVP) als auch eine parlamentarische In-
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itiative der Kantonsrite Blocher (SVP), Schrafl (FDP) und Sieg (SP), das
gestrandete Gesetzesschiff wieder flott zu machen. Thnen suchte der Senat
auf Vorschlag Rektor Wasers mit einer leichten Verstirkung der Univer-
sitdtsleitung durch Einfiihrung der Wiederwéhlbarkeit des Rektors, der
Einsetzung von einem oder mehreren Prorektoren, durch die Wieder-
wihlbarkeit und Entlastung der Dekane von Lehrpflichten entgegenzu-
kommen. Falls auch dies nicht gelingen wiirde, dachte er lediglich an die
Einsetzung von ein bis zwei Prorektoren.

Flexibler Apparat

Das war ungefihr dasselbe, was die Hochschulkommission schon 1963
beschlossen hatte, ndmlich dem Rektor notigenfalls Sachreferenten und
Delegierte beizugesellen. Im ganzen war der Senat der wohl zutreffenden
Meinung, nachdem 1975/76 keine Einigung iiber das Universitatsgesetz
erzielt werden konnte, sei 1979 die Zeit fiir grosse Anderungen noch
nicht reif.

Im Friihling 1980 ist auch das lange gewilzte Basler Universititsgesetz
mit dem Stichentscheid der Prisidentin des Grossen Rates abgelehnt
worden.

Offenbar entspricht die alte Universitdtsordnung von 1920 doch
weniger schlecht den modernen Bediirfnissen, als man angenommen hatte.
Sie legt die Hauptkompetenzen in Fragen des Unterrichtsbetriebes und
des Lehrpersonals in die Hande der Fakultaten und Dekane und erméglicht
dank den Revisionen von 1970/71 den Studierenden eine gewisse Mit-
sprache. In Fragen der Forschung entscheiden weitgehend die Instituts-
und Seminarleiter. Dem Rektor gibt die Universitdtsordnung rein juristisch
relativ geringe Befugnisse, aber grosse personliche Einflussmoglichkeiten,
und sie iiberldsst die oberste Entscheidung in allen Personen- und Finanz-
fragen den politischen Oberbehorden, also jenen Instanzen, die sie auch
vor dem Kantonsparlament und den Stimmbiirgern zu verantworten haben.
Was indessen die kommenden Jahre noch bringen werden, ist nicht abzu-
sehen. Jedenfalls wiirde die jetzt vorgeschlagene Wiederwidhlbarkeit des
Rektors eine Verstarkung der Kontinuitidt und damit eine ganz wesentliche
Steigerung seines Einflusses bewirken. Die beiden Prorektoren wiirden
ihn von mancherlei Kleinkram entlasten.

Im eidgendssischen Rahmen wurde 1978 die Frage der finanziellen
Beitrdge der Nichthochschulkantone an die Kosten der Universitidt Ziirich
akut, als der dritte Versuch einer Revision des eidgendssischen Hochschul-
forderungsgesetzes scheiterte. Damit waren ja auch die Universititen
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Luzern und Aarau erledigt, und die Hochschulprobleme der Nordost- und
Zentralschweiz blieben zu einem guten Teil am eidgendssisch nicht allzu
beliebten und von der Hochschulférderung relativ bescheiden bedachten
Kanton Ziirich hdngen.

Diese Frage war angesichts der eidgendssischen Finanznote im Ziircher
Kantonsrat schon 1974 aufgeworfen worden. Denn der Anteil ausser-
kantonaler Studenten an der Studentenzahl der Universitdat Ziirich macht
etwa 54 % aus. Der Kanton aber tragt 80 % der Universititsbetriebs-
kosten. Die Eidgenossenschaft leistet nur 14 %, wihrend sie an andere
Universitdten 17 % und mehr zuschiesst. 1975 entwarf die schweizerische
Hochschulkonferenz ein Abkommen fiir die Nichtdiskriminierung von
Studierenden aus Nichthochschulkantonen und 1977 die Erziehungsdirek-
torenkonferenz eine Vereinbarung iiber Beitrage der Nichthochschulkan-
tone. Die Sache wollte jedoch nicht recht vorankommen. Als 1978 die
Abstimmung iiber einen solchen Beitrag in Schaffhausen negativ ausfiel
und auch die Revision des eidgendssischen Hochschulforderungsgesetzes
scheiterte, brachten zwei Interpellationen die Beunruhigung des Ziircher
Kantonsrates zum Ausdruck. Der Regierungsrat antwortete, wenn das
interkantonale Konkordat nicht 1980 in Kraft trete, werde Ziirich die
Beteiligung der Nichthochschulkantone auf anderem Wege herbeifiihren
miissen. Schon anfangs 1979 kam die dafiir bestimmte Vorlage an den
Kantonsrat, anfangs 1980 wurde sie verabschiedet und im April 1980
vom Volk mit grossem Mehr angenommen. Im § 142 des Unterrichts-
gesetzes heisst es nun neu: «Von den Studierenden mit ausserkantonalem
Wohnsitz wird eine zusdtzliche Beniitzungsgebiihr an die Deckung der
Nettokosten der Hochschule erhoben.» Diese wird erlassen, wenn der
Wohnkanton direkt oder iiber eine interkantonale Vereinbarung einen
Kostenbeitrag leistet. Entsprechendes ist auch fiir Ausldnder vorgesehen.

Die erste, fiir sechs Jahre abgeschlossene Vereinbarung (Konkordat)
sieht Beitrage von Fr. 3000.— bis 5000.— pro Student und Jahr vor.
Das ist bescheiden angesichts der faktischen Nettobetriebskosten pro Stu-
dent von etwa Fr. 20 000. — pro Jahr. Deshalb ist denn auch bereits eine
ganze Reihe von Kantonen dem Konkordat beigetreten.

Ich komme zum Schluss:

1980 ist man, sowohl was die Mitfinanzierung der Universitdt durch
den Bund und andere Kantone als auch was die Leitung der Universitit
anbetrifft, weitgehend zu den Gedanken zuriickgekehrt, die die Ziircher
Behorden schon 1963/65 dusserten.

Die fiir Ziirich nachteilige und mit unklaren Koordinationszielen ver-
bundene Bundesfinanzierung ist gebremst und durch eine Mitfinanzierung
durch die Nichthochschulkantone ergénzt worden. Das Biindnis zwischen
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Bundeszentralismus und Foderalismus der kleinen Hochschulkantone zu
einem Fischzug auf Ziirich ist wenigstens teilweise korrigiert worden. Der
Kanton als Herr seiner Universitdt hat seine zeitweise ernsthaft bedrohte
Selbstandigkeit und Flexibilitdt weitgehend bewahrt. Die jetzt projektierte
Gestalt der Universitétsleitung entspricht praktisch dem, was schon 1963
angeordnet worden war. Es geht allenfalls noch um etwas mehr Kontinuitat
und Entlastung an der Spitze. Ob ein miachtiger Dauerrektor besser und
iiberhaupt moglich wére neben der in Ziirich traditionellen Oberleitung
durch den Erziehungsdirektor, ist zweifelhaft.

Ganz unabhiingig von diesen grossen, ja im Vergleich zu den Resultaten
geradezu ungeheuerlichen Diskussionen ist die Universitdt Ziirich im Lauf
der letzten 25 Jahre gewaltig gewachsen und hat sich sehr wesentlich ver-
andert. Der ganze Apparat ist bei aller Traditionalitdt erstaunlich flexibel
geblieben. Mit unzdhligen unscheinbaren Entscheidungen und Bemiihun-
gen auf allen Ebenen hat er, ohne von aller ideologischen Aufregung
wesentlich gestort zu werden, gerduschlos das ermdoglicht, was letztlich
jedermann von der Universitdt verlangt, ndmlich dass eine wachsende
Menge junger Menschen studieren und Examen ablegen kann und dass
auch ein gewisses Niveau von freier Forschung und Gelehrsamkeit erhalten
bleibt.

Die spektakulidren Gesamtkonzeptionen und Reformen sind offenbar fiir
die Bewusstseinserkldrung immer wieder neu ndtig, miissen dann aber
jeweils in langen unspektakuldren Bemiihungen mit den Realitdten in Ein-
klang gebracht werden.



	Aus der zürcherischen und schweizerischen Hochschulpolitik 1957-1980

